
 

Tiefbauamt Graubünden 
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun 
Ufficio tecnico dei Grigioni 

GESUCH FÜR BAUVORHABEN AN KANTONSSTRASSEN 

(Leitungen in und über Kantonsstrassen) 

 
Einzureichen beim Tiefbauamt Graubünden,  bitte auswählen.... 
 

Gesuchsteller/in / Eigentümer/in 
(genaue Adresse) 

      

Rechnungsadresse 
(genaue Adresse) 

      

Vertreter/in / Projektverfasser/in 
(genaue Adresse) 

      

Bauvorhaben       

Strasse       

km / Ort (Flurname) / Parzelle Nr.       

Gemeinde       

  

Leitungsangaben 

 Neubau  Sanierung  Ersatz 

Leitungsart 
(Wasser, Kanalisation, Strom,  
Fernmeldedienste etc.) 

a)       

b)       

c)       

Rohrmaterial und Durchmesser 
(Kunststoff, Eisen, Beton etc.) 

a)               cm 

b)               cm 

c)               cm 

Durchquerungslänge im  
Strassengebiet 

in der Fahrbahn ca.         m 

in der Böschung ca.         m 

Leitungstiefe in der Fahrbahn ca.         m 

Leitungshöhe über der Fahrbahn         m 

Fertigstellung Grabarbeiten       

Fertigstellung Belag 
(innert 15 Tagen) 

      

  

Wichtige Hinweise: 

- Bei der Leitungsverlegung sind grundsätzlich neuzeitliche Vortriebs- und Durchstossungsverfahren anzuwenden. Das Aufgraben 
von Kantonsstrassen wird nur gestattet, wenn diese Verfahren nicht möglich sind. 

- Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die Bewilligung des Tiefbauamtes Graubünden vorliegt.  

- Dem Gesuch sind folgende Pläne in 4-facher Ausfertigung beizulegen: 
  Situation Mst. 1:1'000 oder 1:500 mit genauem Eintrag der Werkleitungen  
  Grabennormalprofile Mst. 1:10 / 1:20 oder 1:50 

- Das Gesuch inkl. Beilagen ist beim zuständigen Bezirkstiefbauamt einzureichen. 

 
 
 
Ort / Datum:       Unterschrift: _______________________________________ 


